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Die Frau in der franzosischen Sozial-
versicherung

Josef Hermann

Acht Millionen Frauen stehen in Frankreich im Erwerbsleben, sie
stellen 37,5 Prozent der aktiven Bevolkerung. In Paris sind mehr als
52 Prozent der Frauen berufstatig. lhre Zahl ist in den letzten Jahren
in der Industrie stabil geblieben, in der Landwirtschaft stark zuriick-
gegangen und im tertidaren Sektor bedeutend gestiegen. Unter-
suchungen, die im Auftrage der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft durchgefiihrt wurden, haben ergeben, dass jene Frauen, die
einer Beschaftigung nachgehen, im allgemeinen Uber ein hdheres
Bildungsniveau verfiigen als die anderen. Die Kinder, deren Mitter
arbeiten, weisen bessere Studienergebnisse auf.

In verschiedenen Berufsgruppen ist eine intensive Feminierung
festzustellen. So vor allem im 6ffentlichen Gesundheitswesen und
im Schulwesen, im Handel, bei den Banken und bei den freien Beru-
fen. Wir finden heute in den wissenschaftlichen Karrieren neben
230 000 Mé@nnern bereits mehr als 50 000 Frauen, im Handel sitzen
660 000 Frauen auf dem Platz eines Chefs und nur etwa 600 000 Man-
ner.

Warum arbeitet die Frau in Frankreich?

In der Regel handelt es sich darum, wenn sie verheiratet ist, das
Einkommen des Mannes durch den eigenen Lohn zu erhdhen. Aber
es geht eigentlich um mehr. Es geht um die Arbeitsleistung selbst.
87 Prozent der Frauen erklarten, sie waren mit ihrer beruflichen
Aktivitét zufrieden, trotz des relativ niedrigen Lohnes, trotzdem sie
daneben auch noch den Haushalt zu versorgen haben. Der Kontakt
mit den Menschen ist primordial. Nur wenige empfinden ihre Arbeit
als unertragliche Belastung. 48 Prozent der Frauen arbeiten kaum
20 Minuten von ihrem Wohnort entfernt. Der Arbeitsplatz in der
Néahe ihres Domizils ist fiir die Frau wesentlich; sie nimmt lieber
einen Posten an, der nicht vollauf ihrer beruflichen Qualifikation
entspricht und akzeptierteinen niedrigeren Lohn aus diesem Grunde.
Die Teilzeitarbeit ist in Frankreich weniger verbreitet als in den
angelséachsischen Landern. Sie wird von der neuen Staatssekretarin
fir Frauenfragen nicht allzusehr befiirwortet. Madame Giroud, die
Staatssekretérin, steht auf dem Standpunkt, dass dieses System
die arbeitende Frau benachteiligt. Es verhindert vor allem ihre Inte-
gration im Betrieb, obwohl die Teilzeitarbeit voriibergehend einen
Ausweg bringen kann. Hingegen tritt Madame Giroud sehr ener-
gisch fir den flexiblen Arbeitstag ein und fiir eine kiirzere Arbeits-
zeit fiir Frauen, die eine Familie haben. Aber die Frau als Arbeits-
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kraft ist auch in Frankreich unterbewertet. Man ist auch hier noch
weit entfernt von dem Prinzip «Gleicher Lohn fiir gleiche Arbeits-
leistung fuir Manner und Frauen».

Anderseits aber muss festgestellt werden, dass der soziale und
materielle Schutz der berufstatigen Frau und der Familie in Frank-
reich in starkem Masse durch das Gesetz gesichert wurde. Die
franzosische Sozialgesetzgebung kann in mancher Hinsicht als
Beispiel dienen. Die sozialen Rechte sind vor allem durch die Sozial-
versicherung gewabhrleistet. Es handelt sich da in erster Linie um die
Mutterschaftsversicherung und denallgemeinen Gesundheitsschutz.
Auf der anderen Seite aber gewéhrleistet das sehr stark ausgebaute
System der Familienzulagen Giberhaupt die materielle Sicherheit der
Familie. Wahrend die Sozialversicherung fiir die Krankenpflege-
kosten aufkommt, ersetzen die Familienzulagen den Lohnausfall,
wenn eine Frau infolge Schwangerschaft ihre Arbeit unterbrechen
muss.

Entbindungsurlaub — auch fiir Méanner

Natirlich miissen verschiedene Voraussetzungen erfiillt werden,
damit ein Anspruch auf die Leistungen der Sozialversicherung
besteht. So wird als eine der wesentlichsten Bedingungen gestelit,
dass die Mitgliedschaft mindestens zehn Monate vor der Geburt
bestehen muss. Das Gesetz bewilligt wohl verschiedene Ausnah-
men. Die Unterbrechung der Beitragsleistung wéhrend sechs auf-
einanderfolgenden Terminen lasst indessen jeden Anspruch er-
I6schen. Dies tritt nicht ein, wenn wahrend zehn Monaten Arbeits-
losigkeit nachgewiesen werden kann. Eine andere wichtige Voraus-
setzung ist der Nachweis, dass die Betreffende oder ihr Mann in
den letzten drei Monaten vor der arztlichen Feststellung der Schwan-
gerschaft zumindestens an 60 Stunden gearbeitet haben oder wah-
rend der gleichen Zeit arbeitslos waren.

Welches sind nun die Leistungen der Sozialversicherung? Sie be-
ginnen mit der Riickzahlung der &rztlichen Leistungen bei der Fest-
stellung der Schwangerschaft. Diese Feststellung muss der Kasse
spatestens am Ende des fiinften Monats angekiindigt werden. Be-
achtet die kiinftige Mutter diese Frist nicht und kann sie nicht ge-
wichtige Griinde zur Entschuldigung anfiihren, dann werden die
finanziellen Leistungen an die Kosten fiir die Entbindung daheim
oder in der Klinik um 20 Prozent reduziert. Um die schwangeren
Frauen zu ermuntern, ihren Zustand méglichst friihzeitig der Kasse
bekanntzugeben, wird jenen Frauen, die dies vor dem Ende des
dritten Monats tun, eine Pramie ausbezahlt. Ferner werden alle
Ausgaben fiir arztliche Konsultationen vor der Geburt ersetzt. Im
librigen hat vor dem Ende des sechsten und achten Monats jeweils
eine arztliche Untersuchung zu erfolgen.
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Wahrend dem Arbeitsverbot in der Zeit unmittelbar vor und nach
der Entbindung erhalt die Mutter eine Lohnausfall-Entschadigung.
Die gesetzliche Ruhepause beginnt sechs Wochen vor der Ent-
bindung und endet acht Wochen nach der Niederkunft. Es ist ge-
plant, dass die werdende Mutter zusétzlich vor der Entbindung zwei
bei vollem Lohn vergiitete Urlaubswochen erhilt, Ebenso ist beab-
sichtigt, dass der Vater statt bisher drei Tage bei Geburt eines Kin-
des eine Woche voll bezahlten Urlaub erhalt, um seiner Frau in den
ersten Tagen nach der Entbindung behilflich zu sein. Uberdies soll
im Laufe des Jahres durchgesetzt werden, dass alle Miitter, die ihre
Berufstéatigkeit bei der Geburt eines Kindes aufgeben, bis zu dem
Zeitpunkt, da ihr Kind in eine Kinderkrippe eintreten kann, eine
Entschadigung bekommen, die tatsachlich dem Lohnausfall ent-
spricht. Ab sofort wird dem Arbeitgeber bei Strafe untersagt, bei
Aufnahme einer Frau die Frage zu stellen, ob sie ein Kind erwarte.
Es wurde auch verfiigt, dass bei allen schwangeren Frauen im Be-
trieb eine intensive medizinische Uberwachung durch den arbeits-
medizinischen Dienst einsetzt.

Von verschiedenen Kassen wird jenen Frauen auch eine besondere
Pramie vergitet, die sich innerhalb von acht Wochen nach der
Niederkunft einer arztlichen Untersuchung unterziehen. Die Mutter,
die es versaumt, in dieser Zeitspanne die Dienste einer Sauglings-
Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, riskiert den Entzug der
Lohnausfall-Entschadigung. Die Sozialversicherungskassen ge-
wahren auch finanzielle Hilfe fir die Erndhrung des Sauglings in
den ersten sieben Monaten. Uberdies vergltet die Sécurité sociale
die Kosten der arztlichen Untersuchungen fiir das Kind und zwar,
zwolf im ersten Jahr, sechs im zweiten und fiir drei weitere Lebens-
jahre noch je zwei arztliche Untersuchungen.

Von der Familienzulagen-Kasse erhalt die Frau, die Mutterfreuden
entgegensieht, wahrend neun Monaten einen Betrag von 25 Prozent
des Grundlohnes zusatzlich, aber nur unter der Voraussetzung, dass
die obligatorischen Untersuchungen zur festgesetzten Frist statt-
fanden. Bei der Geburt wird eine Mutterschaftspramie ausbezahlt;
diese entspricht dem doppelten Grundiohn, wenn es sich um die
erste Geburt wéhrend der zwei ersten Jahre der Ehe handelt. Der
Grundlohn betragt gegenwartig 553 Francs. Die gleichen Bestim-
mungen gelten, auch wenn die Mutter weniger als 25 Jahre alt ist
oder wenn sie ein uneheliches Kind hat, fiir das sie sorgt.

Familienzulagen

Der Anspruch auf die ordentlichen Familienzulagen beginnt in
Frankreich erst beim zweiten Kind, die Familienzulage wird nach
bestimmten Kriterien berechnet, sie betragt im Durchschnitt fiir
zwei Kinder 97 Francs und fiir drei Kinder 351 Francs. Unter den
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gegenwartigen sozialen Leistungen nimmt die Pramie des Allein-
lohnes einen wichtigen Platz ein. Sie wird jenen Familien ausbezahlt,
bei denen nur der Mann eine Lohnarbeit verrichtet, die Frau aber zu
Hause bleibt, um sich der Erziehung ihrer Kleinkinder zu widmen.
Diese Pramie ist bisher allen Familien gewahrt worden, ohne Riick-
sicht auf den Verdienst des Familienerhalters. Wenn eine Familie
uber ein Einkommen von 7000 Francs monatlich verfligte, bekam sie
den gleichen Betrag ausbezahlt wie jene, die nur ein Einkommen
von 2000 Francs hatte. Anderseits war es dem Gesetzgeber klar,
dass eine Pramie von etwa 100 Francs im Monat die junge Mutter
nicht abhalten konnte, eine Arbeit anzunehmen, wenn der Lohn des
Mannes zu klein war, um der Familie ein normales Einkommen zu
sichern.

Nun hat sich die Regierung entschlossen, vom Prinzip der Gleich-
heit bei der Gewahrung von sozialen Leistungen abzugehen. Die
Pramie des Alleinlohnes wird nun durch einen zuséatzlichen Betrag
erganzt, der nur jenen Familien ausbezahlt wird, deren Einkommen
3000 Francs im Monat nicht libersteigt. Bei einem hoheren Verdienst
wird der zusétzliche Betrag nicht ausbezahlt und er ist bis zu dieser
Begrenzung um so geringer, je grosser das Einkommen ist. Derart
wird den Familien mit kleinerem Verdienst ein besserer Ausgleich
fur den Verdienstentgang geboten, wenn die Frau daheimbleibt.
Diese Entscheidung ist im {brigen fiir die kiinftige Entwicklung der
Sozialpolitik von Bedeutung. Seit langem wird hier, soweit es sich
um die Leistungen der Sozialversicherung handelt, festgestellt, dass
es untragbar ist, sowohl der Fiihrungskraft als auch dem Hilfs-
arbeiter die gleichen sozialen Leistungen zu bieten. Die Differen-
zierung der sozialen Leistungen der Kassen werden als der einzig
mogliche Weg angesehen, um aus den roten Zahlen herauszukom-
men und die Leistungen fiir jene, die es wirklich notig haben, zu
verbessern. Es ist freilich klar, dass damit das Grundprinzip der
Sécurité sociale verandert wird.

Fiir die arbeitende Frau wurde im lbrigen im Vorjahr eine neue Pra-
mie geschaffen. Wenn sie Kinder hat und gezwungen ist, eine Stelle
anzunehmen, weiss sie sehr oft nicht, was sie mit den Kindern
machen soll. Selten wohnen Verwandte bei ihr, die auf die Kinder
achtgeben kdnnen. Sie muss also fremde Leute mit dieser Aufsicht
betreuen oder aber, wenn es sich um Kleinkinder handelt, diese
Uberhaupt in fremde Pflege geben. Das aber bedeutet eine Ausgabe
von 400 bis 500 Francs monatlich. Die Zahl der Kinderkrippen ist in
Frankreich véllig unzureichend; in 17 Departementen gibt es {iber-
haupt keine derartige Einrichtung und in 16 weiteren nur eine einzige.
Auch die Zahl der Kindergéarten ist viel zu gering. Die Aufsichts- und
Pflegekosten reduzieren indessen den Lohn der arbeitenden Frau
in betrachtlichem Masse. Nun hat die Regierung beschlossen, fiir
diese Frauen eine «prime de garderie» zu schaffen. Diese Pramie
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betragt 10 bis 15 Francs pro Tag, die Ausgaben miissen nach-
gewiesen werden; sie ersetzt wenigstens zum Teil die zusatzlichen
Ausgaben der arbeitenden Mutter.

Man ging noch einen Schritt weiter. Viele Frauen verlassen, wenn
sie einer Mutterschaft entgegensehen, ihren Arbeitsplatz. Bei Frau-
en, die infolge einer Schwangerschaft ihren Posten aufgeben muss-
ten und in der Folge mehrere Jahre zu Hause blieben, um ihr Kind
zu betreuen, wird die Zeit, wahrend der sie die zusatzliche Pramie
zum Alleinlohn erhielten, bei der Berechnung der Altersrente be-
ricksichtigt. War die Frau also zum Beispiel drei Jahre von ihrem
Posten abwesen.!, so werden ihr diese drei Jahre beim Pensions-
alter angerechnet.

Die franzésischen Frauen haben seit dem Mai vorigen Jahres ein
eigenes Staatssekretariat. Die Staatssekretarin Frangoise Giroud,
ehemals Chefredakteurin der Wochenzeitung « Express», ist bemiiht,
die soziale Lage der Frauen zu verbessern. Manches ist auf diesem
Wege schon erreicht worden. So wurde die Altersgrenze fir die
Aufnahme von Frauen in die 6ffentliche Funktion auf 45 Jahre hin-
aufgesetzt. Witwen und geschiedene Frauen werden, wenn sie sich
beim Arbeitsamt melden und eine Arbeitsstelle suchen, wahrend
der ersten sechs Monate eine Entschadigung bekommen. Weitere
Verbesserungen sind vorgesehen. Es handelt sich nicht darum,
eine neue Charta der Frauenrechte durchzusetzen, sondern durch
Einzelmassnahmen auf allen Gebieten den Frauen mehr Sicherheit,
mehr Verantwortung und mehr sozialen Schutz zu geben.

334



	Die Frau in der französischen Sozialversicherung

